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Reine Rechtslehre:

Rechtsordnung besteht nur aus Norm

„Monismus“



Ergänzend dazu

Rechtsordnung besteht 

auch aus Aussagen



Im Rechtsalltag spielen aber weder Rechtsnormen 

noch Rechtsaussagen eine grosse Rolle,

sondern vielmehr die Rechtsinstitutionen, zB Kauf



Die Rechtsordnung ist die umfassende Schichte



die alle drei beinhaltet




